
 

Stadt Weißenfels      09.02.2022 
Fachbereich III 
 

Beantwortung der Anfrage    öffentlich 
AF 018/2022/1 
  
des Stadtrates         Walther, Gunter 
 
am  12.01.2022     schriftliche Anfrage  (Stadtrat) 
 
  Bestätigung Rechts- und Vergabeamt 
 

 
 
 
Auf eine 1. Nachfrage zur erfolgten Umsetzung des o.g. Stadtratsbeschluss vom 03.02.2022 
hat der Stadtrat eine von Herrn Bischoff unterzeichnete Antwort erhalten, die völlig von der 
Beschlusslage abweicht (Anlage 1).  
 
Nach nunmehr fast 2 Jahren frage ich den Oberbürgermeister: 
 
1. Warum werden immer noch nicht, wie vom SR beschlossen, bei sämtlichen Stadtratsbe-
schlüssen die Klimaauswirkungen in einfacher Form bewertet? Dazu habe ich dieser Anfrage 
eine Muster-Klimacheckliste der Stadt Jena beigefügt. Ich bitte um Prüfung der Anwendung 
für die künftige Bewertung der Stadtratsbeschlüsse von Weißenfels.  
 
2. Im INSEK 2030 für Weißenfels sind auf 3 dünnen Seiten nur Allgemeinplätze zum Leitbild 
Klimaschutz Weißenfels dargestellt. Die im o.g. SR Beschluss geforderten strategischen Zie-
len und Maßnahmen für den Zeithorizont bis 2030 fehlen. Wie ist der aktuelle Stand, wird 
überhaupt noch an diesem Thema gearbeitet? 
 
3. Der Oberbürgermeister berichtet einmal jährlich zu Maßnahmen des Leitbildes Klima-
schutz und Nachhaltigkeit. Diese Berichtspflicht hat Herr Risch 2020 versäumt. Wird es nun 
für 2021 einen Klimaschutzbericht geben? Falls nicht, bitte Grund angeben, warum auf den 
Bericht zu Klimawandel und mögliche Folgen für Weißenfels nach Ansicht des OBM trotz 
eindeutiger Beschlusslage verzichtet werden soll? 
 
Anlage  
Ergänzung vom 02.01.2022, Klimacheck- Kriterienkatalog zur Prüfung klimarelevanter Be-
schlussvorlagen der Stadt Jena  
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, 
 
sehr geehrter Herr Stadtrat Walther, 
 
vor meiner Beantwortung Ihrer 3 Fragen noch ein Hinweis. 
 
Antwort zu 1.: 
Die personelle und finanzielle Situation hat sich seit unserer Beantwortung Ihrer Anfrage AF 
214/2020/1 vom 15.10.2020 noch nicht geändert. 
Für 2022 ist die Einstellung eines Klimamanagers geplant (siehe Anlage 1 – Stellenbeschrei-
bung Nr. 52/2021). Das Bewerberverfahren ist aktuell noch nicht abgeschlossen.  
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Nach dessen Arbeitsantritt wird der Oberbürgermeister im Einvernehmen mit dem Stadtrat 
anhand der bestehenden Beschlusslage die weiteren Arbeitsschritte des Klimamanagers 
nach Prioritäten festlegen. Inwieweit Ihre beigelegten Vorschläge genutzt werden, wird sich 
dann entscheiden. 
Dies betrifft auch die Fragen 2 und 3 Ihrer Anfrage AF 018/2022. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
Risch 
Oberbürgermeister   
 
 
 
 






